
Field Trial für Retriever  
mit CACT / CACIT Vergabe    
in Nord-Deutschland 
 

Termin: 08.10.2018 
 

 

 
 
 
Richter: Anja Möller-Hubert (D) 
 Frank Hermansen (N) 

 Meldestart:   11.09.2018 
Meldeschluss:  30.09.2018 
 

   
Meldegebühr: 100,-- € 
 
 
Meldungen ausschließlich im  
Online-Meldeverfahren unter: 
http://db.drc.de/adr/meldungen/funktion.php?
ekey=10176 

 Zu überweisen auf folgendes Konto:  
IBAN: DE 18 5205 2154 0042 2218 95 
SWIFT-BIC: HELADEF1MEG 
Kontoinhaber:  
Deutscher Retriever Club e.V. 
Verwendungszweck:  
„FT-2018 – (Name des Teilnehmers)“ 

 
Die Online-Meldung ist erst nach Eingang des Meldegeldes gültig. 
Nenngeld ist Reuegeld und wird nicht zurückerstattet, sobald der Teilnehmer durch die 
Auslosung als Starter ermittelt wurde. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Hunde beschränkt.  
Bei mehr als 12 eingehenden Meldungen werden die Startplätze und die Plätze auf der 
Reserve-Liste ausgelost. 
Die ausgelosten Teilnehmer erhalten eine Meldebestätigung mit Angabe des Austragungsortes 
und Hotelnachweis.  
Starter, die verhindert sind, haben dies der Organisation unverzüglich mitzuteilen, um ein 
Nachrücken des durch die Auslosung ermittelten nächsten Reserve-Starters zu ermöglichen. 
 
Alle Starter verpflichten sich aus Respekt dem Gastgeber und dem Wild gegenüber, sowie der 
Fairness den anderen Teilnehmern gegenüber, bis zur Streckenlegung zu bleiben und nach 
Aufforderung des Veranstalters zum Picking Up zur Verfügung zu stehen. 
Aus Sicherheitsgründen sind Zuschauer an Field Trials ausnahmslos nicht zugelassen! 
 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: 
- Hunde mit Eintragung in einem von der F.C.I. anerkannten Zuchtbuch und 
- Nachweis der jagdlichen Brauchbarkeit und 
- Mindestqualifikation: „gut“ anlässlich eines CACT/CACIT Open Field Trials oder einer 

vergleichbaren ausländischen Prüfung mit warmen Wild  
 (mind. 3. Prämie anlässlich einer Markproeve A oder A-Prøve) oder 
- SRP mit mind. „sehr gut“ oder 
- HP/R mit mind. „vorzüglich“ und Mock-Trial-Open „sehr gut“ 
 
Die entsprechenden Nachweise, sowie die original Ahnentafel (ggf. mit Leistungsheft), gültiger 
Impfnachweis und Versicherungsnachweis sind am Prüfungstag vorzulegen. 
 
Gerichtet wird nach F.C.I.-Reglement in der zuletzt gültigen Fassung. 


